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Beitragsordnung 
 

§ 1 Beitragssätze 
(1)  Ordentliche Mitglieder zahlen einen Beitragssatz von 25€/Jahr. 
(2)  Für Studentische Mitglieder wird kein fester Beitragssatz festgeschrieben. Sie orientieren sich an 

 einem Richtsatz von 10€/Jahr. 
(3)  Fördermitglieder zahlen einen Beitragssatz von 50€/Jahr. 
(4)  Darüber hinausgehende Beitragsleistungen sind erwünscht, bleiben aber der Selbsteinschätzung 

 der Mitglieder überlassen. 
(5)  Gründungsmitglieder sind während ihres Studiums der Humanmedizin wie studentische 

 Mitglieder zu behandeln. Siehe (2). 
 

§ 2 Fälligkeit der Beiträge 
(1)  Die Mitglieder leisten jährliche Beitragszahlungen durch Lastschrift. Bei Bestandsmitgliedern, 

 die regelmäßig ihre Beitragszahlungen leisten, werden keine Sanktionen aus der Missachtung des 
 BO §2 (1) erhoben. 

(2)  Die Beiträge für das laufende Kalenderjahr müssen bis zum 01.03. des laufenden 
 Kalenderjahres auf die Konten des Vereins eingegangen sein. 

(3)  Neuaufgenommene Mitglieder müssen ihren Mitgliedsbeitrag innerhalb von zwei Monaten nach 
 Erhalt der Bestätigung ihrer Aufnahme in den Verein auf die Konten des Vereins überweisen. 

(4)  Ein Mitglied, das im letzten Quartal eines Kalenderjahres beitritt, bleibt für den Rest des 
 Kalenderjahres von Mitgliederbeiträgen befreit. 

 

§ 3 Mahnungen 
(1)  Sind die fälligen Beiträge bis zum 01.03. des laufenden Kalenderjahres nicht eingegangen, so 

 kann der Vorstand Mahnungen versenden. 
(2)  Werden diese Mahnungen per Post versendet, so wird eine Mahngebühr in Höhe der 

 Zustellungsgebühr fällig. 
 


